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Zugangsvoraussetzungen für PP 

 
Die Zugangsvoraussetzungen für den Zugang zu einer Ausbildung zur/zum Psychologischen 
Psychotherapeutin/-en nach § 5 Abs. 2 Nr. 1a erfüllen:  
 

 Universitärer Diplomabschluss im Studiengang Psychologie, der das Fach Klinische 
Psychologie einschließt; 

 Bachelor und Masterabschluss in Psychologie, welche die nachfolgenden Kriterien erfüllen: 
 

 
 
 
 
 


